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Informationen für die Lehrbetriebe 
 
 
 

Lehrvertrag genehmigt 
Die nächsten Schritte für Sie als Lehrbetrieb 
 

Anmeldung Berufsfachschule 
Der Lehrbetrieb meldet den/die Lernende/n an der Berufsfachschule für den Unterricht an. Ein entsprechendes 
Anmeldeformular kann bei der entsprechenden Berufsfachschule bestellt, resp. von deren Internetseite 
heruntergeladen werden. Ausnahme: Lernende mit Berufsfachschule in Uri, Luzern (BBZB, BBZW, BBZN, 
BBZG, FREI’S Schulen), Berufsfachschule in Obwalden, Berufsfachschule in Bern und Berufsfachschule im 
Aargau müssen vom Lehrbetrieb nicht angemeldet werden. Die Daten werden direkt vom Amt für Berufsbildung 
Uri übermittelt. 
 

Überbetriebliche Kurse 
Die überbetrieblichen Kurse sind obligatorisch. Der Lehrbetrieb ist dafür verantwortlich, dass die Lernenden 
angemeldet sind und die überbetrieblichen Kurse im Rahmen der Bildungsverordnung/des Bildungsplanes bei 
der zuständigen üK-Organisation besuchen. 
Bitte beachten Sie, dass gemäss Art. 21, Abs. 3 der eidgenössischen Berufsbildungsverordnung der Lehr-
betrieb nebst den eigentlichen Kurskosten auch die Kosten für Reise / Verpflegung / allfällige Übernach-
tungen trägt. 
 

Bildungsbericht 
Der/die Berufsbildner/in hat den Ausbildungsstand der lernenden Person periodisch – in der Regel jedes Semes-
ter – in einem Bildungsbericht festzuhalten und mit der lernenden Person zu besprechen. Der Bericht ist den 
gesetzlichen Vertretern zur Kenntnis zu bringen. Bildungsberichte können hier heruntergeladen oder bei den 
Branchenverbänden bestellt werden. 
 

Nachteilsausgleich 
Im Falle einer (Lern-)Beeinträchtigung (ADHS, Legasthenie, Folgeschäden nach Unfall oder Krankheit, usw.) bei 
einer lernenden Person besteht die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs während der Lehrzeit und/oder für 
das Qualifikationsverfahren. Das Gesuch hat innerhalb des ersten Lehrjahres zu erfolgen. 
 

Haben Sie noch Fragen oder brauchen Sie Unterstützung? 
Zögern Sie nicht, die Ausbildungsberatung des Amts für Berufsbildung zu kontaktieren:  
berufsbildung@ur.ch, Telefon 041 875 2046 oder 041 875 2048. 
 

Nützliche Links 
Ablaufplan der Lehrzeit | berufsbildung.ch Ablaufplan der Lehrzeit für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 

www.berufsbildung.ch/de/grundlagen/wegweiser-durch-die-berufslehre Broschüre Wegweiser durch die Berufslehre 

www.bvz.admin.ch/bvz/grundbildung Bildungsverordnungen, Bildungspläne etc. 

www.ur.ch/berufsbildung Unter dem Suchbegriff «Merkblätter Berufsbildung» finden Sie weitere wichtige Informationen. 
 

Wir danken für Ihre Ausbildungsbereitschaft und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Ausbildung unseres  
Berufsnachswuchses. 
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